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Abbildungen 1 und 2: Visualisierungen einer vertikalen Agri-PV Anlage



Abb. 3: Untersuchungsgebiet, Eingriffsbereich (rot) und kartierter Puffer (blau)
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1. Einfiihrung

1.1. Ziele und Zwecke der Planung

Insbesondere die internationalen und nationalen Vorgaben zum Ausbau erneuerbarer Energien und
die aktuellen Herausforderungen hinsichtlich der Bereitstellung klimaneutraler und
staatenunabhangiger Energien erfordern ein schnelles Handeln der Kommunen. Das Gesetz
zu Sofortmalnahmen fiir einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren
MaBnahmen im Stromsektor sowie die Novelle des EEGs heben in & 2 die besondere
Bedeutung der erneuerbaren Energien als Uberragendes offentliche Interesse hervor, welche
zudem der offentlichen Sicherheit dienen. Solaranlagen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen
im Aulenbereich im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB privilegiert. Diese Voraussetzungen sind im
vorliegenden Fall nicht erflllt, weshalb eine vorbereitende (Flachennutzungsplan) und eine
verbindliche  (Bebauungsplan)  Bauleitplanung nach dem  BauGB erforderlich  sind.

Durch das Projekt soll die Energiegewinnung mit erneuerbaren Energien unterstiitzt und ein Beitrag
zur Erreichung der internationalen Klimaziele geleistet werden. Gleichzeitig ist bei einem stetig
wachsenden Flachenverbrauch sparsam mit Grund und Boden umzugehen, um unter anderem auch
die landwirtschaftlichen Nutzflichen nicht weiter zu reduzieren. Daher soll die aktuelle
landwirtschaftliche Nutzung auf den dafiir vorgesehenen Flachen fortgefiihrt werden. Durch die
Doppelnutzung der Flachen kann eine ressourcenschonende Erzeugung von erneuerbaren Energien
erfolgen und der Flachenkonkurrenz zwischen der Erzeugung von Energie und der Erzeugung von
Lebensmitteln entgegenwirkt werden.

Das Projekt wird durch die LENA Service GmbH gemeinsam mit Oko-Landwirten entwickelt und
betrieben. Um auf die Belange der Landwirtschaft einzugehen, soll eine Agri-PV-Anlage errichtet
werden, welche zusatzlich zur Stromproduktion auch eine weitere landwirtschaftliche Bewirtschaftung
der Flache ermoglicht. Dadurch soll neben der Sicherstellung landwirtschaftlicher Ertrdge auch die
wirtschaftliche Existenzsicherung der beteiligten landwirtschaftlichen Betriebe durch die Stromerlose
verbessert werden.

Eckpunkte, siehe folgende Auflistung:
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Die Solarmodule mit einer Hohe von max. 4 m werden senkrecht aufgestellt und sind beidseitig mit
Modulen bestiickt (bifacial). Dabei wird die Sonnenenergie in den Morgen- und Abendstunden genutzt
und kann so dazu beitragen das Stromnetz zu stabilisieren. Der Reihenverlauf ist Nord/Std mit ca. 7 m
Reihenabstand geplant.

Mittelfristig ist eine Nutzung des erneuerbaren Stromes zur Dekarbonisierung der Warmeversorgung
angedacht.

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtige Ziele der Planung

Angaben zum Standort

Die geplanten Agri-PV-Anlagen Standorte befinden sich norddstlich von Vilgertshofen und westlich von
Issing im Landkreis Landsberg/Lech. Es handelt sich um die Flurnummern: 1091, 1092, 1093, 1093/1
(Gemarkung Pflugdorf), 268, 267 (Gemarkung Issing). Die GroRe des Geltungsbereichs betragt ca. 18
ha. Aufgrund der GRZ (Grundflachenzahl) von 0,14 wird duRerst wenig der Flachen bei diesem Projekt
Uberbaut.

Aktuell wird das Vorhabensgebiet liberwiegend 6kologisch-intensiv genutzt und ist somit als intensiv
genutztes Ackerland einzustufen.

Auf den Flichen der Flurnummern 267, 268, 1093/1,1093 erfolgt ein Anbau von:
e Kleegras/Luzerne
e Halmfrichte (Weizen, Dinkel, Sommergetreide)
e Leguminosen (Ackerbohne)

Die Flachen der Flurnummer 1091 weist noch konventionellen Ackerbau auf mit

e Mais
o Weizen
e Raps

e Sommergetreide (z. B. Roggen)

Die letztgenannte Flache wird spater im Zuge des Agri-PV Projekts dann auch zu einer Bioflache
(Fruchfolge siehe oben).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans leistet die Gemeinde einen duRerst wichtigen Beitrag, der
gesetzlichen Verpflichtung und Zielsetzung zur Energiewende nachzukommen.

1.3 Rechtliche Grundlagen

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeintrachtigungen durch den Menschen sind
auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften erlassen worden.

Der Bundesgesetzgeber hat durch die Neufassung der §§ 44 und 45 BNatSchG die europarechtlichen
Regelungen zum Artenschutz, die sich aus der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie ergeben,
umgesetzt. Dabei hat er die Spielrdume, die die Europdische Kommission bei der Interpretation der
artenschutzrechtlichen Vorschriften zulasst, rechtlich abgesichert.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestinde des § 44 Abs. 1 sind folgendermaflen
gefasst: "Es ist verboten,
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1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschddigen oder zu
zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vogelarten wdhrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren;
eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestditten der wild lebenden Tiere der besonders geschliitzten Arten der
Natur zu entnehmen, zu beschdédigen oder zu zerstéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschddigen oder zu zerstéren".

Ein VerstoR gegen das Verbot des § 44 Absatz 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene
unvermeidbare Beeintrachtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1
Nummer 1 liegt demnach nicht vor, soweit die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten im rdaumlichen Zusammenhang weiterhin
erflllt wird. Beim Storungsverbot (§ 44 Absatz 1 Nummer 2) ist auf den glinstigen Erhaltungszustand
der lokalen Population zu achten.

Mit Hilfe dieser Prifung wird geklart, ob durch das Bauvorhaben fiir europdische Vogelarten sowie
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie eine Betroffenheit vorliegt, die einen der Verbotstatbestinde
des § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfillt.

Folgende Verbotstatbestiande werden dabei gepriift:

e Tétungs- und Verletzungsverbot: § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG

e Stérungsverbot: § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG

¢ Schadigungsverbot fiir Tierarten: § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG

¢ Schadigungsverbot fiir Pflanzenarten: § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG

Sollte es durch die geplante MalBnahme zu VerstoRen gegen die genannten Verbote kommen kdnnen,
werden bereits vorab Minimierungs- und AusgleichsmalRnahmen vorgeschlagen.

Als einschldgige Ausnahmevoraussetzungen muss auBerdem nachgewiesen werden dass:

o die MaBBnahme im Interesse der Gesundheit des Menschen, der offentlichen Sicherheit, [...]
notwendig ist,

. zwingende Griinde des liberwiegenden offentlichen Interesses, einschlieRlich solcher sozialer
oder wirtschaftlicher Art, vorliegen,

. zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeintrachtigungen der relevanten
Arten flhren, nicht gegeben sind,

o keine Verschlechterung des glinstigen Erhaltungszustandes der Population einer Art zu

erwarten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungszustand eine Verbesserung nicht
behindert wird.

2. Datengrundlagen

a) Erhebungen von Dr. S. Kiibler und Mitarbeiter*innen
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Dr. S. Kiibler & Mitarbeiter*innen wurden zur Klarung artenschutzfachlicher Fragen Anfang Marz
beauftragt mit einer avifaunistischen Bestandserfassung. Zusatzlich wurden auch Sdugetiere wie
Feldhasen aufgenommen.

Die Methodik erfolgte in Anlehnung an Sidbeck et al.

Folgende morgendlichen Kartiertermine bei idealen Wetterbedingungen wurden durchgefiihrt durch
Dr. K. Neubeck, Dr. S. Kiibler & weitere Mitarbeiter*innen:

25.03.25
03.04.25
19.04.25
10.05.25
23.05.25

b) Weitere Datengrundlagen:

* Biotopkartierungsdaten sowie Datenabfrage der Artenschutzkartierung (ASK) bzw. aus Karla.Natur

* Bayerische Flachland-Biotopkartierung (Geobasisdaten des Bayerischen Landesamtes f. Umwelt
/FIS-Natur-Online-Viewer)

* Bebauungsplan Nr.: in Bearbeitung
* http://www.Ifu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen

* Informationen ortlicher Experten bzw. vom LBV Landsberg/Lech
* Stand der Wiesenbriterkulisse und Feldvogelkulissen 2024 (https://www.lfu.bayern.de/
natur/artenhilfsprogramme_voegel/wiesenbrueter/vogelkulissen_2024/index.htm)

* Antrag bei Ornitho
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3.

Wirkungen des Vorhabens

Es treten bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren auf. Nachfolgend werden die Wirkfaktoren
ausgefiihrt, die vom Vorhaben ausgehen und Beeintrachtigungen und Stérungen der streng und
europarechtlich geschiitzten Tier- und Pflanzenarten verursachen kénnen und die Notwendigkeit von
Vermeidungs-, Minimierungs- und (vorgezogenen) AusgleichsmalRnahmen (,,CEF-MaRnahmen®) zur
Vermeidung von Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG hervorrufen konnen. Die Flachen fiir die
geplanten PV-Anlagen liegen in keinem Landschaftsschutz-, Naturschutz-, SPA- oder FFH-Gebiet.
Angrenzende Gebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

3.1. Baubedingte Wirkfaktoren

Dabei handelt es sich um temporare Stérungen, die wahrend der Bauphase zu erwarten sind. Mit der
Fertigstellung des Bauvorhabens sind die baubedingten Beeintrachtigungen beendet. Zu ihnen
gehoren die Zerstérung von Biotopstrukturen zur Anlage der Baustelle, der Einrichtung von Zufahrten,
Lagerplatzen und Stellflaichen fir Gerate, aber auch Bodenbewegungen und -aufschittungen,
Schadstoffbelastungen, Larmemissionen sowie Auswirkungen von Erschitterungen. Durch die
BaumaRnahmen werden Flachen in Anspruch genommen und Offenlandlebensraum (Acker- und
Grinlandstreifen) beeintrachtigt. Aufgrund von im Gebiet gewdhnlich nicht vorhandenen
Baueinrichtungen (-fahrzeugen), -materialien und -maschinen sowie arbeitenden Personen kénnten
im Gebiet lebende oder anwesende Tiere gestért werden. Durch die baulichen MalRnahmen kommt es
zu Larm, Erschitterungen, Abgas- und Staubentwicklung, dies gilt auch fiir die Zufahrtswege. Zudem
kénnen bei der Rammung der Solarmodule im Boden lebende bzw. liberwinternde Lebewesen verletzt
oder getdtet werden. Auch kénnen hierbei Lebensstatten bodenbewohnender Tierarten zerstort oder
beeintrachtigt werden. Insbesondere fiir mobile Arten (z. B. Avifauna) besteht ein theoretisches
Kollisionsrisiko mit Baugeraten, LKWs und  Ahnlichem. Wegen der  geringen
Fortbewegungsgeschwindigkeit kann diese Einwirkung jedoch als dulRerst gering eingestuft werden.
Diese Einwirkungen bestehen zudem nur temporar.

Wesentlichster Effekt der BaumaBnahme ist der Verlust von Lebensstitten unterschiedlicher
Tierarten. Diese Verluste miissen ausgeglichen werden.

3.2. Anlagebedingte Wirkfaktoren

Darunter versteht man die Auswirkungen, die bspw. von einer Bebauung selbst verursacht werden. Sie
wirken langfristig. Betroffen sind die Schutzgiiter Mensch, Boden- und Wasserhaushalt, Klima, Flora
und Fauna sowie Landschaftsbild. Durch Bebauung werden dauerhaft Flachen versiegelt und natiirlich
gewachsener Oberboden vernichtet. Boden als Lebensraum geht verloren. Es kommt zum Teilverlust
der Filter- und der Pufferfunktion des Bodens fiir das Grundwasser. Der natiirliche Kreislauf von
Versickerung und Verdunstung kann gestort werden.

Veranderungen des Abflussgeschehens und der Gewéasserdynamik sind ebenfalls aufzufihren.

Durch die Versiegelung werden Vegetationsbestdnde zerstort, die wiederum Lebensraum fiir Tierarten
darstellen.

Die Bebauung wirkt sich auf das Klima aus.

Die GRZ der Agri- PV liegt bei etwa 0,14 inklusive der Trafos. Hervorzuheben ist die sehr geringe
Uberbauung durch das Gestellsystem von 0,01%.
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Durch die Uberstellung mit Modulen kann es mikroklimatisch zu Verschiebungen kommen: Erhéhung
der Verschattung (geringere Aufwadrmung, hohere Feuchtigkeit) einerseits, Aufwdrmung an den
Modulen andererseits. Dies betrifft im Wesentlichen die lokale Flora.

Es wird aber eine geringe Verschattung durch die Senkrechtaufstellung erwartet.

Fiir bodenbriitende Feldvogel tritt einerseits ein direkter Flachenverlust ein. Andererseits wird durch
die Kulissenwirkung der Module und der geplanten Eingriinung und dem Meideverhalten einiger Arten
der Offenlandlebensrdume (z.B. Feldvogel) gegeniiber vertikalen Landschaftselementen innerhalb
ihres Lebensraumes auch die Eignung der umgebenden Flachen fir diese Arten herabgesetzt. Eine
Barrierewirkung ist dagegen nicht zu erwarten, da eine Durchlassigkeit fur Kleintiere gegeben ist.

(Eine Eingrinung mit Hecken ist nicht geplant und wiirde sich zudem negativ auf
Feldlerchenbrutplatze auswirken.)

3.3. Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingt sind keine neuen beeintrdchtigenden Ldarm-, Nahr- oder Schadstoffemissionen zu
erwarten. Die landwirtschaftliche Nutzungsart bleibt dieselbe. Es kénnte zu optischen Stérungen durch
Reflexionen kommen. Eine Blendwirkung durch die Module kann aufgrund der vertikalen
Aufstianderung beinahe ausgeschlossen werden: Rein physikalisch (Einfallswinkel = Ausfallswinkel) ist
bei vertikal installierten Modulen sichergestellt, dass Reflexionen nur zum Boden hin méglich sind.
Zudem besitzen die Module eine Anti-Reflexionsbeschichtung auf der Vorder- und Riickseite, wodurch
storende Reflexionen des Sonnenlichts zuséatzlich vermieden werden. Inwieweit Voégel oder andere
Tiere am Boden dadurch irritiert werden kdnnten, ist bisher unzureichend erforscht. Zugvogel bzw.
Durchzligler werden durch die vertikalen Anlagen auf jeden Fall nicht optisch gestort.

Zusatzlich ist aullerdem die geringe neue Storung von Tieren wegen moglichen Wartungsarbeiten an
den Anlagen aufzufihren. (An sich ist aber nur eine Wartung einmal pro Jahr tblich, meist durch eine
Person, also eine duBerst geringe Stérung).

Im Plangebiet ist die Speicherung von solarem Strom in Form von Batteriespeichern in
Containerbauweise vorgesehen. Die Batteriespeicher sollen ,gebiindelt" im Siden an der StraRe
situiert werden. Insgesamt sind zum Zeitpunkt der gegenstandlichen Planung 6 bis 8 Batteriespeicher
inkl. Nebenanlagen vorgesehen. Die von den Batteriespeichern ausgehenden Larmemissionen werden
dabei zum Zeitpunkt der Vorentwurfsplanung als nicht relevant eingestuft und bestehen zudem nur
temporar.
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4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten
4.1. Pflanzen

Im Projektgebiet sind keine Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL bekannt, fir die sich aus § 44
Abs.1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ein Schadigungsverbot ergibt.

4.2. Betroffene Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie
4.2.1. Saugetiere

Fledermduse werden aufgrund der fehlenden Schlisselstrukturen nicht detailliert behandelt. Fir
Flederm&use kann das Gebiet nur als gelegentliches Jagdgebiet oder Uberfluggebiet eine Rolle spielen.
Leitlinien wie die Baum-Heckenreihe o6stlich der Flurnummern werden aber bestimmt durch
Fledermduse genutzt. Diese Reihe wird aber nur minimal im Rahmen von
VerkehrssicherungsmalRnahmen eingekirzt oder ausgelichtet und bleibt somit bestehen.

Andere streng geschitzte Sdugetierarten, wie z.B. Biber (Castor fiber) oder Haselmaus (Muscardinus
avellanarius) konnen aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (keine Gewasser und keine
Strauch- und Baumschicht) innerhalb des Eingriffsbereichs ausgeschlossen werden.

4.2.2. Reptilien

Grundsatzlich ist im betroffenen Gebiet ein Vorkommen der Zauneidechse fast géanzlich
auszuschlieRen. Die Habitate entlang der Feldwege sind suboptimal. Fir diese Art ist eine
ausschlieBlich agrarische Nutzung ohne ausreichende Randstrukturen kein (Teil-) Lebensraum. Ein
direktes Vorkommen im Planungsbereich kann ausgeschlossen werden.

Alle weiteren artenschutzrechtlich relevanten Reptilienarten kdnnen ebenfalls aufgrund fehlender
Habitate ausgeschlossen werden.

4.2.3. Amphibien

Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten kann aufgrund fehlender Habitate im
Eingriffsbereich (bzgl. der PV Anlagen) ausgeschlossen werden.

Bei den Trassen ist aber darauf zu achten, diese nicht wahrend der Amphibienwanderzeit zu verlegen
oder dies nur in enger Abstimmung mit der UNB Landsberg durchzufiihren!

4.2.4. Libellen

Im Planungsgebiet liegen keine permanenten oder ephemeren Gewadsser. Ein Vorkommen von
Libellenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (97/62/EG) kann im Geltungsbereich ausgeschlossen
werden.

4.2.5. Kafer

Ein Vorkommen von Kéiferarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (97/62/EG) oder weiteren streng
geschitzten Kaferarten gemalk Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV 2005) ist aufgrund fehlender
Habitate auszuschliefRen.

4.2.6. Tag- und Nachtfalter

Innerhalb des Planungsgebietes sowie in dessen direktem Umfeld gibt es keine Bestande des GroRen
Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis), welcher vom Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling
(Phengaris nausithous) als Larvalpflanze genutzt wird. Daher ist ein Vorkommen aufgrund fehlender
Habitate auszuschlieBen. Ein Vorkommen des Nachtkerzenschwarmers (Proserpinus proserpina) ist
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ebenfalls aufgrund fehlender Larvalnahrungspflanzen in diesem Bereich auszuschlieRen. Ein
Vorkommen von Schmetterlingen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (97/62/EG) oder weiteren streng
geschitzten Schmetterlingsarten gemall Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV 2013) kann im
Geltungsbereich ausgeschlossen werden.

4.2.8 Europdischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Zwolf Vogelarten wurden im oder tiber dem Eingriffsbereich festgestellt, wobei eine, die Feldlerche,
sicher Brutvogel ist. Bei der Wachtel ist der Status unklar.

In Tab. 1 sind die Vogelarten des UGs, erhoben im Jahr 2025, aufgelistet, wobei unterschieden wurde
zwischen nachgewiesenen Brutvogeln, Potential Brutvogel und Gasten (Nahrungsgaste, Durchzigler).
(Zum Erhaltungszustand siehe Anhang 1).

Tab. 1

Beobachtete Vogel 2025 durch Dr. Kibler & Mitarbeiter*innen

Art Wissenschaftlicher Name RLB RLD P:;:Jetrré;i;::e Potential Brutvogel Status Gast Bemerkung

Eingriffsbereich
Durch landwirtschaftliche Nutzungen kann es zu nicht unerheblichen
Revierverschiebungen kommen. Revierverschiebungen gibt es auch

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 6 zwischen der 1. & 2. Brut. 6 Brutpaare sind innerhalb des

Eingriffsbereichs festgestellt worden, und 1 angrenzendes BP ist
auch betroffen.

Bachstelze Motacilla alba Gast gelegentlicher Nahrungsgast

Mausebussard Buteo buteo Gast haufiger Nahrungsgast

Mehlschwalbe Delichon urbicum Gast Nahrungsgast

Rauchschwalbe Hirundo rustica Gast Nahrungsgast

Ringeltaube Columba palumbus Gast seltener Nahrungsgast, meist tberfliegend

Rotmilan Milvus milvus Gast haufiger Nahrungsgast

Schwarzmilan Milvus migrans Gast seltener Nahrungsgast

Stockente Anas platyrhynchos Gast uberfliegend

Turmfalke Falco tinnunculus Gast haufiger Nahrungsgast

‘Wachtel Coturnix coturnix a Gast unklar, keine néchtliche Erhebung, mind. 3 Ind. Am 23.5.25 festgestell

Wiesenschafstelze Motacilla flava ja Gast 1 Brutrevier direkt angrenzend

Die geschatzten Reviermittelpunkte der Feldlerchen sind auf der folgenden Seite dargestellt. Betont
werden muss noch, dass direkt vor der Kartierung am 19.04.2025 die sidlichste Flache durch die
Landwirtschaft so stark bearbeitet wurde, dass sich die Lerchenreviere dann verschoben haben, da die
slidlichste Flache in Folge der Bearbeitung ,vogelfrei” war, vgl. dazu auch das Foto auf der folgenden
Seite.
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Foto vom 19.04.25, sidlichste Flache im Geltungsbereich, zu diesem Zeitpunkt dann wieder ohne
Feldlerchen (weitere Fotos siehe den Fotoanhang).

Abb.4: Geschatzte Reviermittelpunkte der Feldlerchen (alle 5 Begehungen ausgewertet)
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Abb. 5: Geschatzter Reviermittelpunkt der Schafstelze (alle 5 Begehungen ausgewertet) sowie
Sichtung bzw. akustische Erfassung von 3 Individuen der Wachtel (also keine bestatigten Reviere, aber
Brutverdacht ist gegeben)
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In Tab. 2 sind die Vogelarten angrenzend zum Bauvorhaben, erhoben im Jahr 2025, aufgelistet.

Tab. 2:

Angrenzend (vor allem &stliche Baum-, Heckenreihe)
Wissenschaftlicher Name  RLB RLD

Amsel Turdus merula
Blaumeise Parus caeruleus
Buchfink Fringilla coelebs
Kohlmeise Parus major
Rabenkrahe Corvus corone
Rotkehlchen Erithacus rubecula
Zilpzalp Phylloscopus collybita

In dem Waldchen sudlich der Eingriffsflachen wurden auBerdem noch Schwarzspechte, Misteldrosseln und Singdrosseln gehort.
AuBerdem wurde ein Eichhornchenkobel entdeckt.

Beispiel-Foto vom 10.05.25: Hecken-/Baumreihe, rechts ist der beginnende geplante Bauraum noch zu
sehen. In dieser Reihe wurde auch ein altes Rabenkrdahennest entdeckt.

Die Auswertung der Ornithodaten ergab keine Fundpunkte/Ergebnisse im Wirkkreis des 18 ha
Bauraums. Mitte Mai 25 wurden Daten aus den letzten 5 Jahren fiir diese Arten zur Verfliigung gestellt
und ausgewertet:

Braunkehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper, Wachtel, Schafstelze und Kiebitz.
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Betroffenheit der Vogelarten

Bodenbriiter offener Landschaften

a) Feldlerche (Alauda arvensis)

Europdische Vogelart nach Art. 1 VS-RL

1 Grundinformationen

Rote-Liste Status Deutschland: 3 Bayern: 3 Art(en) im UG nachgewiesen x
Status: Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der Biogeographischen Region Bayerns

X unglinstig - schlecht

Als "Steppenvogel" briitet die Feldlerche in Bayern vor allem in der offenen Feldflur sowie auf groReren
Rodungsinseln und Kahlschlagen. Gunstig in der Kulturlandschaft sind Brachflachen, Extensivgriinland und
Sommergetreide, und weitere Flachen, wo die Vegetation niedrig und llickenhaft ist.

Lokale Population:

Brutvorkommen der Feldlerche im Eingriffsgebiet sind Teil einer grofraumigeren ,Lokalpopulation”, die
nicht genau abgegrenzt werden kann. Die Feldlerche kommt in den direkt an das Planungsgebiet
angrenzenden Teilflichen als Brutvogel vor. Die Art ist im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebietes
noch relativ weit verbreitet, so dass der EHZ als ,gut” (B) bewertet werden kann.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach
bewertet mit: ,gut” (B)

Vorkommen im Untersuchungsgebiet:

Zum jetzigen Kenntnisstand sind 7 Reviere durch das Agri-PV
Projekt betroffen. (Das achte Revier ist weit genug vom BV
entfernt.)

2.1 Prognose des Schadigungsverbots von Lebensstatten nach § 44 Abs. 1 Nr.3und 1i. V. m.
Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Durch den geplanten Bau der PV-Anlagen sind 7 Feldlerchenreviere direkt betroffen. Eine Beeinflussung
nach dem Bau der PV-Anlage ist zu erwarten, aufgrund der vertikalen Anlagen. Feldlerchen meiden meist
Vertikalstrukturen. (Zusatzliche Hecken bzw. Gehdlze sind nicht geplant.) Die Siedlungsdichte der Art sinkt
mit zunehmender Nahe zu solchen Strukturen, wobei nicht nur deren Hohe, sondern auch deren
Ausdehnung die Abundanz der Tiere beeinflusst (vgl. z. B. GLUTZ V. BLOTZHEIM et al. 1985). Das 6stlichste
Brutpaar, dargestellt in Abb. 4 wird bei den CEF-MaRnahmen nicht einbezogen, da es durch die
Baumreihe abgeschirmt ist (und diese Reihe ist auch viel hoher als die Anlagen selbst.) Der Abstand zu
dem BV liegt auBerdem tber 100 m.

Ein Schadigungsverbot flr Lebensstdtten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG liegt bei
Einhaltung der CEF-MalRnahmen nicht vor.

Konfliktvermeidende MaBnahmen erforderlich: -

CEF-MaRnahmen erforderlich: ja

Schadigungsverbot ist erfiillt: nein
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CEF-MaRBnahmen

2.2.1. Extensives Grinland mit angrenzendem Getreidestreifen

Die Umsetzung dieser MalRnahme bietet sich vor allem in landwirtschaftlich kleinteilig ge-
nutzten Gebieten mit vorhandenem Griinlandanteil an.

Flachenbedarf pro Revier:

0,5 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilfliche 0,2 ha

Voraussetzung und Lage:

- Mosaikartige Gestaltung von Flachen mit extensivem, llickigem Griinland und Getrei-
deanbau (weiter Saatreihenabstand mit mindestens 30 cm)

- Getreidestreifen und extensives Griinland aneinander angrenzend

- Umsetzung in maximal zwei Teilflichen je Revier moglich

- Abstand zu Vertikalstrukturen wie in der Veroffentlichung ,,MaRnahmenfestlegung fiir die Feldlerche
im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)” dargestellt.

Extensives Griinland:

- Streifenbreite mindestens 10 m

- Mindestflachenanteil 0,2 ha

- Bei Aushagerung: Mahd nicht vor dem 01.07., keine Diingung, kein PSM

- Bei Neuanlage: Lickige Aussaat, Rohbodenstellen belassen; Mahd nicht vor dem
01.07., keine Dlingung, kein PSM

Getreidestreifen:

- Streifenbreite mindestens 10 m

- Mindestflachenanteil 0,2 ha

- weiter Saatreihenabstand mit mindestens 30 cm

- keine DlUngung, kein PSM, keine mechanische Unkrautbekdampfung vom 15.03. bis 1.07. eines Jahres

- Rotation bzw. Wechsel der Flache moglich

AulRerdem ist wichtig: Ein 5-jahriges Monitoring der Agri-PV Flachen ist geplant: Bei Verbleib der
Feldlerchen (mindestens gleiche Brutpaaranzahlen!) auf den Agri-PV-Flachen kdnnen die CEF-
MaRnahmen wieder aufgel6ést werden, nach Abstimmung mit der zustandigen UNB. Aus diesem Grund
sind Feldlerchenfenster in den Baufeldern eingeplant, vgl. die Planzeichnung von raumsequenz.

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Storung bei Brut und Nahrungssuche wahrend der Bauphase. Ein Ausweichen ist nur teilweise in
angrenzende Flachen moglich.

Baubedingte Revieraufgaben kdnnen ausgeschlossen werden, indem der

Baubeginn auBerhalb der Brutzeit erfolgt.

Das Storungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ist unter Beachtung folgender
MaRnahme nicht erfillt.

Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: ja
Beginn der Baufeldvorbereitung und Bauarbeiten nach Beendigung der Brutzeit ab Ende September

und vor Beginn der Brutsaison bis Ende Februar bzw. vgl. folgendes Diagramm speziell zur Feldlerche:
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CEF-MaRnahmen erforderlich: nein

Storungsverbot ist erfiillt: nein

2.3
u.5

Prognose des Totungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V. m. Abs.5Satz 1, 3
BNatSchG

MaRnahmenbedingte Individuenverluste konnen ausgeschlossen werden, wenn die Bauarbeiten erst zu
einem Zeitpunkt durchgefiihrt werden, zu dem die betroffenen Arten die reproduktive Phase bereits
abgeschlossen haben (fur Vogel gilt allgemein: Ende September bis Ende Februar).

Vgl. aber zur Feldlerche speziell:

Das Totungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ist unter Beachtung folgender
MaRnahme nicht erfillt.

Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: ja

Beginn der Baufeldvorbereitung und Bauarbeiten nach Beendigung der Brutzeit

und vor Beginn der Brutsaison bis Ende Februar

Totungsverbot ist erfiillt: nein

Bodenbriiter offener Landschaften

b) Wachtel (Coturnix coturnix)

Rote Liste Bayern: Gefdhrdet

Rote Liste Deutschland: Arten der Vorwarnliste

Laut LfU ist die Art ein sparlicher Brutvogel. Sie ist ein Lang- und Kurzstreckenzieher. Die Ankunft
im Brutgebiet ist meist ab Anfang Mai und der Wegzug ab Mitte August, hauptsachlich im
September. Falls sie Brutvogel sein sollte, so ist sie durch das Bauvorhaben nicht betroffen, da so
gut wie keine Scheuchwirkung solcher Agri-PV Anlagen auf die Art besteht und die Nutzung
dieselbe bleibt. Wichtig ist natirlich auch bei dieser Art: Bauzeit aulRerhalb der Brutsaison. CEF-
MafRnahmen sind nicht notig.

c) Schafstelze (Motacilla flava)
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Kein Rote Liste Status

Die Ankunft im Brutgebiet ist ab Anfang April, der Wegzug ab Ende Juli/Anfang August. Ein
Brutrevier wurde nahe des Bauvorhabens festgestellt. Siehe Abb. 5. Ab und zu wurden
Individuen auch innerhalb der geplanten Baufelder auf Nahrungssuche festgestellt. Sie ist durch
das Bauvorhaben nicht betroffen, da so gut wie keine Scheuchwirkung solcher Agri-PV Anlagen
auf die Art besteht und die Nutzung dieselbe bleibt. Wichtig ist natirlich auch bei dieser Art:
Bauzeit aullerhalb der Brutsaison. CEF-MalRnahmen sind nicht notig. Die Art kann durch die
Gras- und ggf. Blihstreifen unter den Modulen und die Forderung der Insektenvielfalt dort sogar
von diesem Bauvorhaben profitieren.

Generell ist anzumerken, dass viele Vogelarten zum einen zuerst teils mit Neophobie auf die neuen
Anlagen reagieren kdonnten. Dann diese aber schnell als Sitzwarte, Gesangswarten, Nahrungsrevier,
teils sogar als Brutplatz etc. annehmen werden (vgl. dazu , Artenvielfalt im Solarpark”. Eine
bundesweite Feldstudie vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) e.V. von Marz 25).

5. MaRnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen okologischen

Funktonalitat

5.1. MaRnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrung zur Vermeidung muss durchgefiihrt werden, um Gefahrdungen der nach den
hier einschlagigen Regelungen geschiitzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern.
Die Ermittlung der Verbotstatbestinde gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter
Beriicksichtigung folgender VermeidungsmaRnahmen:

M1: Beginn der Baufeldvorbereitung und Bauarbeiten nach Beendigung der Brutzeit ab Ende
September und vor Beginn der Brutsaison bis Ende Februar. (Bei der Art Feldlerche kann dies aber
genauer eingegrenzt werden, falls nétig, in Anlehnung an die aufgefiihrten Brutzeitdiagramme des
Lfu.)

M2: Generell gilt, alle am Bauvorhaben Tatigen sind darlber zu informieren, dass streng geschitzte
Arten nicht gestort, geschadigt oder getdtet werden dirfen. (Es ist dabei auch auf die rechtliche
Situation gemals BNatSchG §44 hinzuweisen.)

M3: Abstandsregelung zu Strukturen wie zu der Baum-Heckenreihe 6stlich der Flachen (mind. 17 m)

(M4: Eine Umweltbaubegleitung ist ggf. einzubinden.)

5.2. MalBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 06kologischen Funktionalitdt (vorgezogene

AusgleichsmaRnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG)

CEF 1: Die Feldlerche ist eine besonders geschiitzte Art nach & 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe b,
Doppelbuchstabe bb BNatSchG, europaische Vogelart nach Art. 1 Richtlinie 2009/147/EG
(Vogelschutz-Richtlinie). Fir sie gelten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zum Schutz des
einzelnen Tiers (Nrn. 1 und 2) und zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestatten (Nr. 3). Nach § 44
Abs. 5 S. 2 Nr. 3 BNatSchG liegt ein VerstoR gegen das Verbot der Beschadigung von Fortpflanzungs-
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und Ruhestatten nicht vor, wenn im raumlichen Zusammenhang die 6kologische Funktion der vom
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestadtte weiterhin erfillt wird. Dies kann durch sog.
CEF-MaRnahmen / MaRnahmen zur dauerhaften Erhaltung der 6kologischen Funktion (,,continuous
ecological functionality measures”) sichergestellt werden.

Bei der Sicherstellung der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatte durch CEF-
Malnahmen ist die rechtzeitige Herstellung der MaRnahme mafigeblich, so dass die Wirksamkeit zum
Zeitpunkt des Eingriffs besteht und dadurch kein Verlust der Okologischen Funktionalitdt der
Lebensstatte eintritt.

Bzgl. der Lage der MaRRnahmen ist folgendes anzustreben:

- die moglichst direkte rdaumliche Nadhe zu bestehenden Vorkommen, da hieraus die
Attraktionswirkung der MalRnahme gesteigert wird

- Teilflaichen sind in moglichst geringem Abstand zueinander innerhalb eines moglichst eng
umgrenzten Raumes von ca. 3 ha GesamtgréoRe umzusetzen.

- Offenes Geldande mit weitgehend freiem Horizont, d. h. wenige oder keine Gehélze oder
anthropogene Strukturen (Ortsrander, Einzelgebaude, usw.)

- Lage von streifenformigen MaRnahmen nicht entlang von frequentierten (Feld-)Wegen und StraRRen.
Der Mindestabstand sollte 100 m nicht unterschreiten.

- Abstand zu Vertikalstrukturen

* bei Einzelbdumen, Feldhecken: Abstand > 50 m (Einzelbdume, Feldhecken),
* bei Baumreihen, Baumhecken, Feldgeholze: Abstand > 120 m

* bei geschlossener Gehdlzkulisse: > 160 m

* Lage nicht unter Hochspannungsleitungen: die Feldlerche halt Mindestabstidnde von meist mehr als
100 m zu Hochspannungsfreileitungen ein.

* bei einer Masthdhe bis 40 m: Abstand > 50 m
* bei einer Masthohe von 40 - 60 m: Abstand > 100 m
* bei einer Masthdhe > 60 m: Abstand > 150 m

* bei mehreren parallel gefiihrten Hochspannungsleitungen, davon eine mit Masthohe > 60 m:
Abstand > 200 m

Die kurzfristig wirksamen Malnahmen (auf Grund ihrer Charakteristik stehen diese Malnhahmen
unmittelbar nach Umsetzung der MaRnahme als Lebensraum fiir die Feldlerche zur Verfiigung) sind
ausfuhrlich im Schreiben im Anhang zum UMS Az. 63b-U8645.4-2018/2-35 vom 22.02.2023 dargestellt
und der ganze Text wird in dieser saP nicht wiederholt.

Da das Angebot an (Ausgleichs-) Flachen mit raumlicher Ndhe zum Projekt sehr begrenzt ist, haben die
Projektleiter von den mdglichen Optionen diese ausgewahlt:

Extensives Griinland mit angrenzendem Getreidestreifen
Die Umsetzung dieser Malinahme bietet sich vor allem in landwirtschaftlich kleinteilig ge-
nutzten Gebieten mit vorhandenem Griinlandanteil an.

Flachenbedarf pro Revier:
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0,5 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilfliche 0,2 ha
Voraussetzung und Lage:

- Mosaikartige Gestaltung von Flachen mit extensivem, llckigem Griinland und Getreideanbau (weiter
Saatreihenabstand mit mindestens 30 cm)

- Getreidestreifen und extensives Griinland aneinander angrenzend
- Umsetzung in maximal zwei Teilflachen je Revier moglich

- Abstand zu Vertikalstrukturen wie im Schreiben vom Bayerisches Staatsministerium fiir Umwelt und
Verbraucherschutz vom 22.02.2023 festgelegt.

Extensives Griinland:

- Streifenbreite mindestens 10 m

- Mindestflachenanteil 0,2 ha

- Bei Aushagerung: Mahd nicht vor dem 01.07., keine Diingung, kein PSM

- Bei Neuanlage: Liickige Aussaat, Rohbodenstellen belassen; Mahd nicht vor dem
01.07., keine Dingung, kein PSM

Getreidestreifen:

- Streifenbreite mindestens 10 m

- Mindestflachenanteil 0,2 ha

- weiter Saatreihenabstand mit mindestens 30 cm

- keine Diingung, kein PSM, keine mechanische Unkrautbekdampfung vom 15.03. bis 1.07. eines Jahres
- Rotation bzw. Wechsel der Flache moglich

Da zum einen die Boden in der Gemeinde Vilgertshofen i. d. R. alle sehr gut sind und eine hohe
Bodenpunktzahl aufweisen, zum anderen die CEF-Flachen aber im rdumlichen Zusammenhang zu der
Eingriffsfliche (Solarpark) liegen sollen, kénnen seitens der zustiandigen UNB auch Flachen mit einer
hoheren Bodenpunktzahl akzeptiert werden.

Die mittelfristig entwickelbare CEF-MalRnahme 2.2.1 muss

- entweder wirksam sein, wenn mit dem Bau des Solarparks begonnen wird (Anm.: mit dem Bau kann
auch bereits begonnen werden, wenn die Brut- und Aufzuchtzeit der Feldlerchen vorbei ist und die
Vogel abgezogen sind, sofern die CEF-Flache zu Beginn der nachstjahrigen Brutperiode, d. h.

spatestens ab Marz, funktionsfahig ist)

- oder — sofern sie noch nicht funktionsfahig ist — bis zur Funktionsfahigkeit von einer zeitlich
vorgelagerten kurzfristigen CEF-MaRnahme begleitet werden, bis sie wirksam ist.

Die Wirksamkeit bzw. Funktionsfahigkeit der sogenannten mittelfristigen CEF-Flache muss von einem
Fachgutachter / OBB bestéatigt werden.

SaPS. 23



Zur Lage und GroRe der CEF-Flachen siehe Anlage 4 und die Planzeichnung von raumsequenz. Die
MalRnahme liegt ca. 1,8 km nordwestlich des Plangebiets auf einer Teilflache der Flurstiicknummer
1250 nordlich von Pflugdorf.

6. Gutachterliches Fazit

Die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Priifung behandelt die geplante Errichtung von Agri-PV
Anlagen nordéstlich von Vilgertshofen und westlich von Issing im Landkreis Landsberg/Lech. Der
Geltungsbereich umfasst ca. 18 ha. Der Eingriff betrifft europaische Vogelarten nach Art. 1 der
Vogelschutz-Richtlinie. Es handelt sich um die Feldlerche (Alauda arvensis).

Insgesamt ergeben sich MaRnahmen zur Vermeidung, um Gefdahrdungen der nach den einschlagigen
Regelungen geschiitzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern.

Dartber hinaus werden Malnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
(CEF-MalRnahmen) notwendig, um Beeintrachtigungen lokaler Populationen zu vermeiden. Darin
eingeschlossen ist auch die Kontrolle der fachgerechten Umsetzung der MaRnahmen.

Unter vollstdndiger Beachtung der angefiihrten MalBnahmen zur Vermeidung und Sicherung der
kontinuierlichen o6kologischen Funktionalitdit werden keine Verbotstatbestidnde ausgel6st und der
Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.
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Vorkommen in Landkreis Landsberg am Lech (181)
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Tabelle SaP-relevante Vogelarten mit Auflistung des

Erhaltungszustandes

Anlage 1

(erweitert) und des Rote Liste Status Deutschland:

zu prifende saP- relevante Arten des Landkreises Landsberg/Lech

(Arteninformationen des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt)

Vorkommen in Landkreis Landsberg am Lech (181)

Extensivgrunland und andere Agrarlebensraume, Hecken und Gehdlze

Erweiterte Auswahl nach Lebensraumtypen:

Extensivgriinland und andere Agrarlebensrdaume v

Saugetiere

Hecken und Gehélze

v Suche

‘Wissenschaftlicher Name v _a.

[Deutscher Name A

|RLB |RLD [EZK [EZA [Grinland

‘Acker ‘ Hecken

Streuobst

Eptesicus serotinus Breitfliigelfledermaus 3 3 u ? 4 4

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 3 2 u ?

Myotis myotis GrofBes Mausohr u g 4

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus u g 1

Nyctalus noctula GroRer Abendsegler V. ? 1

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus g g 4

Plecotus auritus Braunes Langohr 3 9 g 4

Plecotus austriacus Graues Langohr 2 1 s

Vogel

Wissenschaftlicher Name +_a. Deutscher Name =+ _. RLB |RLD |EZK |EZA |Grinland Acker |Hecken Streuobst
BIR[BIR

Accipiter gentilis Habicht \% u g 2 2 2

Accipiter nisus Sperber g g 2 2 2

Alauda arvensis Feldlerche 3 3 s S 1 1

Anser albifrons Blassgans g 1 2

Anser anser Graugans g g 2

Anser fabalis/serrirostris Saatgans g 1

Anthus campestris Brachpieper 0 1 u 2 2

Anthus pratensis Wiesenpieper 1 2 s 2 3

Anthus trivialis Baumpieper 2 \% 2

Ardea cinerea Graureiher \% g g 1 2 3

Asio flammeus Sumpfohreule 0 1 s 3 3

Asio otus Waldohreule g gg 1 1 1

Bubo bubo Uhu g g 1 2 3

Buteo buteo Mausebussard gg gg 1 1 2

Calidris alpina Alpenstrandlaufer 1 g 2

Calidris pugnax Kampflaufer 0 1 u 1 2

Carduelis carduelis Stieglitz \Y ug u 2 2 1

Carpodacus erythrinus Karmingimpel 1 Vv u 3 2

Charadrius dubius Flussregenpfeifer 3 \Y gg sg 2

Chroicocephalus ridibundus Lachmoéwe g g 1 1

Ciconia ciconia Weilstorch \Y gg 1 2

Circus aeruginosus Rohrweihe g g 2 1

Circus cyaneus Kornweihe 0 1 g 1 1

Circus pygargus Wiesenweihe R 2 g g 2 1

Coloeus monedula Dohle \% gg s g 2 2 2

Columba oenas Hohltaube ggg 2 2 2

Corvus frugilegus Saatkrihe g g 1 1 1

Coturnix coturnix Wachtel 3 Vv u s 1 1 2

Crex crex Wachtelkénig 2 1 s u'su 2 3

Cuculus canorus Kuckuck \% 3 g g 2 2 2

Curruca communis Dorngrasmiicke \% g 1

Curruca curruca Klappergrasmiicke 3 u g 3 3 2

Cygnus cygnus Singschwan g 2 2

Cygnus olor Hockerschwan gggg 2

Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 ug u 2

Dendrocoptes medius Mittelspecht g 3
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Anlage 1

Tabelle SaP-relevante Vogelarten mit Auflistung des Erhaltungszustandes
(erweitert) und des Rote Liste Status Deutschland:
zu prüfende saP- relevante Arten des Landkreises Landsberg/Lech
(Arteninformationen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt)


Vorkommen in Landkreis Landsberg am Lech (181)
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Dryobates minor
Dryocopus martius
Egretta alba
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla montifringilla
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Geronticus eremita

Grus grus
Hippolais icterina
Hirundo rustica

Ichthyaetus melanocephalus

Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius excubitor
Larus argentatus
Larus cachinnans

Larus canus

Larus michahellis
Limosa limosa
Linaria cannabina
Locustella fluviatilis

Locustella naevia
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Mareca penelope
Milvus migrans

Milvus milvus

Motacilla flava
Numenius arquata
Oenanthe oenanthe

Oriolus oriolus
Passer domesticus

Passer montanus

Perdix perdix

Pernis apivorus
Phoenicurus phoenicurus
Picus canus

Picus viridis

Pluvialis apricaria
Saxicola rubetra

Saxicola rubicola
Scolopax rusticola
Spinus spinus
Streptopelia turtur
Strix aluco

Tringa glareola
Tringa ochropus
Tringa totanus
Turdus iliacus
Tyto alba

Vanellus vanellus

Lurche

Kleinspecht
Schwarzspecht
Silberreiher
Grauammer
Goldammer
Baumfalke
Turmfalke
Trauerschnépper
Bergfink
Haubenlerche
Bekassine
Waldrapp
Kranich
Gelbspétter
Rauchschwalbe
Schwarzkopfmoéwe
Wendehals
Neuntéter
Raubwiirger
Silbermoéwe
Steppenmowe
Sturmmowe

Mittelmeermoéwe
Uferschnepfe
Bluthénfling
Schlagschwirl
Feldschwirl
Heidelerche
Nachtigall
Pfeifente
Schwarzmilan
Rotmilan
Schafstelze
Brachvogel
Steinschmatzer
Pirol
Haussperling
Feldsperling
Rebhuhn
Wespenbussard
Gartenrotschwanz
Grauspecht
Griinspecht
Goldregenpfeifer
Braunkehichen
Schwarzkehichen
Waldschnepfe
Erlenzeisig
Turteltaube
Waldkauz

Bruchw laufer
Waldwasserlaufer

Rotschenkel
Rotdrossel
Schleiereule
Wiedehopf
Kiebitz

g g
R g g 1
1 \% s u 1
gggg?2
3 g9 499
gggg
\% 3 g9 499
9 9
1 1 s
1 1 g s g 2
0 0 s 2
1 ug
3 u u
Vv \% ugug?2
R g g 3
1 3 s s 3
\Y g ? 2
1 1 s u 2
\% u g 2
g 2
R 949 g 2
99992
1 S u 2
2 3 S u s u 2
Vv s
\% 2 g u 3
2 \% u
9
0 R g g 2
99 2
\ gggg?2
949 1
1 1 s u 1
1 1 s gug 2
\% \Y g 2
V u u
\Y \% u g g 2
2 2 s s 2
\ \4 g9 99?2
3 u u
3 2 u g
¢} 9
1 g 2
1 2 s usu?2
\% g g 3
\% g?g?3
u u
2 2 s 2
[¢] 9
1 g 2
R g g 2
1 2 s ? 2
g ? 2
3 1
1 3 g 2
2 2 S s 1

3
2
1 1
2 1
2 1
2 1
3
2 2
2
2
1
3
2
2 1
2 1
1
3
2
2
2
1 2
2
2
2
2 1
2 2
1 3
2
3 2
3
2 1
1 1
2 2
2
2
1
1
3
2
2 1
2
2
2 2

‘Wissenschaftlicher Name +_=.

‘Deutscher Name v _a

[RLB [RLD |EZK |EZA |Grinland

|Acker |Hecken

Streuobst

Triturus cristatus

Dokumente zum Download

Nérdlicher Kammmolch

2 3 u s

2
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Vorkommen in Landkreis Landsberg am Lech (181)

Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV

Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.

Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell glltigen Roten Liste. Bitte Priifen Sie den aktuellen Stand

Rote Liste gefdhrdeter Tierarten Bayerns

Rote Listen Deutschland (https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Die-Roten-Listen-1707.html)

Legende Rote Listen geféahrdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017,
Saugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vogel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands
(Saugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)

‘ Kategorie ‘ Beschreibung

Ausgestorben oder verschollen

Vom Aussterben bedroht

Stark gefahrdet

Gefahrdet

Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion
Arten der Vorwarnliste

Daten defizitar

U< IO ®N=oOo

Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA)
Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)

‘Erhaltungszustand Beschreibung

s ungunstig/schlecht

u ungunstig/unzureichend
g glinstig

? unbekannt

Legende Erhaltungszustand erweitert (Vogel)

‘Brut- und Zugstatus‘Besohreibung
B Brutvorkommen
R Rastvorkommen

Legende Lebensraum

‘ Lebensraum‘ Beschreibung

1 Hauptvorkommen

2 Vorkommen

3 potentielles Vorkommen
4 Jagdhabitat

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2022
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Anlage 2: Wiesenbriiterkulisse und Feldvogelkulissen 2024

Abfrage aus dem Bayernatlas, im Wirkkreis des Vorhabens gibt es keine Kulisse



Anlage 3 zur saP

Weitere Fotobeispiele:

Foto vom 25.03.25: im Vordergrund Teile des Eingriffsbereichs, im Hintergrund die angrenzende
Baum-/Heckenreihe in noch unbelaubtem Zustand:

Foto vom 25.03.25: links Teile des Eingriffsbereichs, angrenzend die Stralle im Siiden und das angrenzende
Waldchen in noch unbelaubtem Zustand:


Anlage 3 zur saP


Foto vom 25.03.25: Teile des Eingriffsbereichs

Foto vom 19.04.25: Teile des Eingriffsbereichs



Fotos vom 19.04.25: Teile des Eingriffsbereichs



Fotos vom 10.05.25: Teile des Eingriffsbereichs



Anlage 4 zur SaP - Dr. Sonja Kubler

Die Flachen liegen knapp 2 km vom BV entfernt und sind nérdlich von Pflugdorf

—

ca. 4,4 ha

(wirksame Flache im Umfang von ca. 4,4 ha)

doanustraBe 38
t. 083319622304

87700 memmingen
info@raumsequenz.de

gemeinde vilegertshofen
bp "agri-pv-anlagen vilgertshofen"

maBstab
1/ 2500

datum
21.11.2025

CEF - Flache mit Luftbild

raumsequenz
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